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fahrtkostenerstattung bereit sind, werden ihnen auf 
Antrag die entsprechenden Zuschüsse bewilligt.“ 

I. Amtlicher Teil 

Bildung	
2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „durch
schnittlichen Personalkosten“ die Wörter „für ange-

Verordnung zur Änderung der stellte Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal“ einge-

Ersatzschulzuschussverordnung	 fügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

(GVBL. II S. 6) 
aa) In Nummer 1 werden die Wörter „entnommen wer

den“ durch die Wörter „zugrunde liegen“ ersetzt. 

Vom 23. Dezember 2001 

Auf Grund des § 124 Abs. 9 des Brandenburgischen Schulge

setzes vom 12. April 1996 (GVBl. I S. 102), zuletzt geändert bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:


durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Juni 2001 (GVBl. I S. 62),

verordnet der Minister für Bildung, Jugend und Sport: „Die Durchschnittssätze für Vergütungen der Lehr


kräfte und des sonstigen pädagogischen Personals, 
die das Land Brandenburg für angestellte Lehrkräf-

Artikel 1 te sowie pädagogische Hilfskräfte in vergleichba
ren Schulen in öffentlicher Trägerschaft nebst ZuÄnderung der Ersatzschulzuschussverordnung 
lagen und Arbeitgeberanteilen zur Sozialversiche-

Die Ersatzschulzuschussverordnung vom 14. November 1997 rung zu zahlen hat. Zur Feststellung der Personal-

(GVBl. II S. 878) wird wie folgt geändert: kostendurchschnittssätze ermittelt das für Schule 
zuständige Ministerium den repräsentativen Be

1.	 § 1 wird wie folgt geändert: schäftigten des öffentlichen Schulwesens nach Al
ter, Familienstand und Kinderzahl auf der Basis der 

a)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: Personalausgaben des Haushaltsjahres, das dem 
Zuschusszeitraum vorangeht. Die für diesen Be

aa) In Nummer 3 werden nach Satz 2 folgende Sätze 3

und 4 eingefügt:


„Bei der Meldung der Schülerzahlen sind die aus

schäftigten unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Rechtslage hinsichtlich Urlaubsgeld, Weihnachts
geld und Tarifverbesserungen anfallenden Vergü
tungen je Vergütungsgruppe bilden die Personalko

ländischen Schülerinnen und Schüler, die sich nur stendurchschnittssätze.“


zum Zweck des Schulbesuches in der Bundesrepu

blik Deutschland aufhalten, als Unterposition aus- cc) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:


zuweisen. Für diese Schülerinnen und Schüler wird

keine Finanzhilfe gewährt.“	 „Die Vergütungs- und Besoldungsgruppen für 

Lehrkräfte sowie für sonstiges pädagogisches Per

bb) Der Nummer 6 wird folgender Satz 2 angefügt:	 sonal, die den tarif- und besoldungsrechtlichen 
Vorschriften entsprechen.“ 

„Hat der Schulträger versäumt, diese Änderung der

Bewilligungsbehörde unverzüglich mitzuteilen, wird dd) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


der Rückzahlungsbetrag nach Ablauf von vier Wo-

„Die vom Landesbetrieb für Datenverarbeitung chen seit dem Zeitpunkt des Entstehens der Än

derung mit drei vom Hundert über dem jeweils gel- und Statistik für das zweite vorhergehende Haus

tenden Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz- haltsjahr erhobenen Personalausgaben für das son
stige Personal an Schulen in öffentlicher Träger-Überleitungs-Gesetzes (DÜG) vom 9. Juni 1998 

(BGBl. I S. 1242) verzinst.” schaft in den jeweiligen Schulformen. Dabei wer
den die statistisch nachgewiesenen Ausgaben zur 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den betref
fenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft in Re

aa) Es werden jeweils die Wörter „Zuwendungen“, lation gesetzt. Die Kosten für sonstiges Personal, 

„Zuwendung“ durch die Wörter „Zuschüsse“ sowie für das an Schulen in öffentlicher Trägerschaft 

„Zuschuss“ ersetzt. überwiegend kein eigenes Personal mehr eingesetzt 
wird, werden durch eine Pauschale abgegolten. Die 

bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt:	 Berechnung der Pauschale wird für die einzelnen 
Schulformen durch Multiplikation der Kosten für 

„Für den Fall, dass Landkreise oder kreisfreie Städ-	 das sonstige Personal je Schülerin oder Schüler mit 

te in Einzelfällen zu einer freiwilligen Schüler-	 folgenden Faktoren vorgenommen: 
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Grundschule 1,75 
Gesamtschule, Realschule, Gymnasium 1,60 
Förderschule, Berufliche Schule 1,15.“ 

ee) Nach Nummer 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die für die Berechnung des öffentlichen Finanzie
rungszuschusses gemäß den Nummern 1 bis 4 zu 
verwendenden Größen werden durch das für Schu
le zuständige Ministerium im Rahmen der dafür zu 
erarbeitenden „Zuschussgrundsätze für das Haus
haltsjahr ....“ festgeschrieben.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Zur Berechnung des öffentlichen Finanzierungs
zuschusses für die Ersatzschulen werden Kostensätze 
je Schülerin oder Schüler (Schülerkostensätze) gebil
det. Die Schülerkostensätze werden für die einzelnen 
Schulformen oder Schulstufen ermittelt. Die Leitungs
anteile werden in Form eines Zuschlages berücksich
tigt. Dabei werden die durchschnittlichen Schülerzah
len des Haushaltsjahres von den in die Finanzhilfe ein
zubeziehenden Ersatzschulen der jeweiligen Schulform 
oder Schulstufe auf der Basis der Finanzhilfeanträge 
der Schulträger verwendet.“ 

3.	 § 4 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Schulbe
trieb“ die Wörter „und Ausgaben für die Schulraumbe
schaffung, einschließlich Ausgaben für Tilgungen, so
wie Rücklagen für die Arbeitgeberkosten der Alters
teilzeitgewährung für Lehrkräfte und sonstiges Schul
personal“ eingefügt. 

b)	 In Absatz 2 werden die Wörter „die Gewinn- und Ver
lustrechnung des Schulbetriebs“ gestrichen und das 
Wort „als“ wird durch das Wort „den“ ersetzt. 

4.	 § 5 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 werden die Wörter „jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank“ durch die Wörter „jeweils gelten
den Basiszinssatz gemäß § 1 des Diskontsatz-Überlei-
tungs-Gesetzes“ ersetzt. 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in 
Kraft. 

Potsdam, den 23. Dezember 2001 

Der Minister für Bildung, 
Jugend und Sport 

Steffen Reiche 

Verwaltungsvorschriften über die Unterrichts
organisation im Schuljahr 2002/2003 

(VV-Unterrichtsorganisation 2002/2003) 

Vom 26. März 2002 
GZ.: 25.13 

Auf Grund der §§ 103 und 109 des Brandenburgischen Schul
gesetzes vom 12. April 1996 (GVBl. I S. 102) bestimmt der 
Minister für Bildung, Jugend und Sport: 

1 - Grundsätze 

(1) Diese Verwaltungsvorschriften gelten für die Unterrichts
organisation der Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Sie sind 
Planungsgrundlage für die staatlichen Schulämter und Orien
tierungshilfe für die Schulen bei der Organisation des Unter
richts. Sie regeln nicht die konkrete Form der Organisation von 
Klassen und Schulen und begründen weder der Form noch dem 
Umfang nach Ansprüche auf eine bestimmte Unterrichtsor
ganisation. 

(2) Alle an der Unterrichtsorganisation Beteiligten sind ver
pflichtet, die Festlegungen dieser Verwaltungsvorschriften zu 
beachten, die Ermessensspielräume verantwortungsvoll zu nut
zen und auf einen rationellen Mitteleinsatz hinzuwirken, um 
den vielfältigen und unterschiedlichen Bedingungen in den 
verschiedenen Schulen gerecht werden zu können. 

(3) Die Verwaltungsvorschriften sind im Rahmen der den staat
lichen Schulämtern für ihren Zuständigkeitsbereich zuge
wiesenen Stellen (Vollzeitlehrkräfteeinheiten - VZE) umzuset
zen. Dabei sind insbesondere die in der pauschalen VZE-Zu-
weisung an die staatlichen Schulämter dargestellten Maßnah
men nach den fachlichen Erfordernissen auszustatten. 

(4) Die Zuweisung an die Schulen erfolgt durch die staatlichen 
Schulämter in VZE oder Lehrerwochenstunden (LWS) gemäß 
geltender Vorschriften und nachstehender Bestimmungen so
wie unter Berücksichtigung der konkreten Schulsituation. 

(5) Die staatlichen Schulämter können im Einzelfall im Rah
men ihrer VZE-Zuweisung und auf begründeten Antrag der 
Schule von den Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschriften 
abweichen. 

2 - VZE-Zuweisung 

(1) Die staatlichen Schulämter erhalten für ihren Zuständig-
keitsbereich vor Beginn des Schuljahres die Mitteilung über 
die Zuweisung der verfügbaren Planstellen und Stellen. 
Nachtragszuweisungen können für besondere Einzelmaßnah
men vorgenommen werden, wenn die Zuweisungsgrößen zum 
Termin der Erstzuweisung noch nicht bestimmt werden kön
nen. 

(2) Die Struktur der VZE-Zuweisung nach Schulkapiteln ergibt 
sich aus der Haushaltssystematik und beinhaltet die Zuweisung 



197 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 6 vom 30. Mai 2002 

von Planstellen für die einzelnen Bildungsgänge und Schulfor
men und von Stellen für das sonstige pädagogische Personal 
(Anlage). 

(3) Die VZE-Zuweisung von Planstellen und Stellen berück
sichtigt dabei insbesondere: 

a)	 Unterricht nach den Stundentafeln einschließlich Wahl
pflichtunterricht, Fachleistungsdifferenzierung, Unterricht 
der gymnasialen Oberstufe (GOST) und an Einrichtungen 
des Zweiten Bildungsweges (ZBW) sowie den gemeinsa
men Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, 

b)	 Teilungs-, Förder- und Wahlunterricht, 

c)	 Ganztagsangebote für genehmigte Ganztagsschulen, 

d)	 Unterricht im Fach Sorbisch (Wendisch) im angestammten 
sorbischen (wendischen) Siedlungsgebiet, sofern nicht be
reits durch Buchstabe a) abgedeckt, 

e)	 die Einrichtung von Landesfachklassen, 

f) die Fortführung von Schulen gemäß § 105 Abs. 1 Satz 2 
des Brandenburgischen Schulgesetzes, 

g) Fachberatung einschließlich der Sonderpädagogischen För
der- und Beratungsstellen, 

h)	 sonstiges pädagogisches Personal (pädagogische Hilfs
kräfte) im Unterricht für geistig Behinderte, Körper-, Hör
und Sehgeschädigte, 

i)	 Unterricht im Medienverbundsystem Telekolleg, 

j)	 abweichende Organisationsformen und Begabungsförde
rung, 

k)	 Förderung bei Teilleistungsstörungen, Krankenhausunter
richt, Unterricht für besondere Schülergruppen, 

l)	 Deutsch - Polnische Schulprojekte, 

m) Schul- und Modellversuche, 

n)	 eine Vertretungsreserve zur Vermeidung von Unterrichts
ausfall sowie 

o)	 Ermäßigungs- und Anrechnungsstunden nach Maßgabe der 
jeweils geltenden Verwaltungsvorschriften und Rund
schreiben. 

(4) Die VZE-Zuweisung wird für 
- Fachunterricht an beruflichen Schulen 
- Durchführung muttersprachlichen Unterrichts 
- Schulische Projekte der Regionalen Arbeitsstellen für 

Ausländer (RAA) 
- Unterrichtsergänzende Veranstaltungen im Rahmen 

des Ganztagsbetriebes

- Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte 

durch zusätzliche Mittel ergänzt.


(5) Die staatlichen Schulämter nehmen im Rahmen ihrer VZE-
Zuweisung auf der Grundlage der Empfehlung des für Schule 
zuständigen Ministeriums zur „Rechnergestützten stellenwirt
schaftlichen Schulorganisation (RESSOR)“ und unter Beach
tung der konkreten Schulbedingungen die LWS-Zumessung für 
die Schulen vor. Unter Berücksichtigung der Festlegungen zur 
Zusammenarbeit der Schulrätinnen und Schulräte nach der Ge
schäftsordnung der staatlichen Schulämter ist in allen Schulen 
eine angemessene Unterrichtsversorgung sicherzustellen. 

(6) Die staatlichen Schulämter haben den Schulen im Rahmen
der LWS-Zumessung die genehmigten Stunden für Förder-, 
Teilungs- und Wahlunterricht sowie die Vertretungsreserve 
pauschal zur selbständigen Verwendung zuzuweisen. Die Ver
tretungsreserve soll an allgemein bildenden Schulen ein
schließlich Einrichtungen des ZBW und den berufsbildenden 
Schulen mindestens drei vom Hundert der Bemessungsgrund
lage betragen. 

3 - Allgemeine Regelungen für die Verwendung von VZE 

(1) Die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte 
ergibt sich aus der Anlage zur Arbeitszeitverordnung. Alle 
Lehrkräfte sind im Umfang ihrer jeweiligen Pflichtstunden un
ter Abzug der personengebundenen Ermäßigungs- und An
rechnungsstunden im Unterricht einzusetzen. In Ergänzung 
kann der konkrete Einsatz der Lehrkräfte auch durch die Nut
zung von Unterrichtsstundenkonten bestimmt werden. 

(2) Für die Wahrnehmung von Sondersachverhalten werden 
den staatlichen Schulämtern zusätzliche VZE zugewiesen. 
Diese VZE sind, wenn sie nicht oder nicht in vollem Umfang 
benötigt werden, den Schulen für Vertretungsunterricht zur 
Verfügung zu stellen. 

(3) Für Einzugliedernde können die Schulleitungen mit Geneh
migung der staatlichen Schulämter für besondere Fördermaß
nahmen gemäß der Eingliederungsverordnung je Schülerin 
oder Schüler eine zusätzliche LWS einsetzen. Sofern Vor
bereitungsgruppen eingerichtet werden, die vorwiegend dem 
Erlernen der deutschen Sprache dienen und die auf die Teilnah
me am allgemeinen Unterricht vorbereiten, können die staat
lichen Schulämter im Rahmen ihrer VZE-Zuweisung den 
Schulen pro Vorbereitungsgruppe bis zu 26 LWS zuweisen. 

(4) Die Anzahl von zu erteilenden Hausunterrichtsstunden le
gen die staatlichen Schulämter gemäß den VV-Kranke Schüler 
fest. Für Hausunterricht in Krankenhäusern kann das für Schu
le zuständige Ministerium in besonderen Fällen auf Antrag der 
staatlichen Schulämter zusätzliche LWS genehmigen und die
se im Rahmen der VZE-Zuweisung bereitstellen. 

(5) Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall in allgemein bil
denden Schulen einschließlich Einrichtungen des ZBW und 
den berufsbildenden Schulen sind die in der VZE-Zuweisung 
an die staatlichen Schulämter enthaltenen Vertretungsreserven 
oder die Regelungen zur Mehrarbeit  gemäß VV-Arbeitszeit-
Lehrkräfte zu nutzen. Die Vertretungsstunden werden entweder 
durch Teilungs- und Wahlunterricht oder über die individuellen 
Unterrichtsstundenkonten der Lehrkräfte im Laufe des Schul
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jahres in Unterricht umgesetzt. Wenn die Vertretungsstunden 
im Teilungs- und Wahlunterricht gebunden sind, ist der Aus
weis dieser Stunden durch entsprechende Hinweise in den 
Stundenplänen für alle Beteiligten kenntlich zu machen. Die so 
ausgewiesenen Vertretungsstunden werden im Rahmen der 
amtlichen Schuldatenerfassung nicht als Unterrichtsstunden 
gezählt. Die Schule informiert das staatliche Schulamt über die 
Form der Vertretungsregelung. 

4 - Grundsätze für die Klassenbildung 

(1) Die Klassen werden auf der Grundlage von Frequenzricht
werten innerhalb der nachstehend bestimmten Bandbreiten in 
der Regel als Jahrgangsklassen gebildet. 

(2) Die Zahl der Schülerinnen und Schüler einer neu zu bilden-
den Klasse soll den Frequenzrichtwert nicht unterschreiten, 
wenn 

a)	 die Schule über die notwendige Schülerzahl verfügt, 

b)	 die Raumgrößen entsprechende Schülerzahlen zulassen, 

c)	 keine zwingenden pädagogischen Gründe bestehen, die 
Frequenzrichtwerte zu unterschreiten. 

Unterschreitungen des jeweiligen Frequenzrichtwertes müssen 
durch die Schulleitung dem staatlichen Schulamt gegenüber 
begründet und von diesem insbesondere unter sorgfältiger Ab
wägung und Berücksichtigung schulentwicklungsplanerischer 
und stellenwirtschaftlicher Belange genehmigt werden. 

(3) Die Bandbreite wird durch den oberen und den unteren
Wert bestimmt. Geringfügige Abweichungen können auf An
trag der Schulleitung nach Anhörung der Schulkonferenz nur 
in besonderen Ausnahmefällen zugelassen werden. 

a)	 Der untere Wert darf geringfügig unterschritten werden, 
wenn der Schulbesuch in zumutbarer Entfernung nicht ge
währleistet ist oder wenn die Jahrgangsbreiten nur vorüber
gehend klein sind. Die Unterschreitung darf nicht in meh
reren Parallelklassen und nicht in mehr als zwei Jahrgangs
stufen erfolgen. Die Genehmigung erteilt das staatliche 
Schulamt mit Zustimmung des für Schule zuständigen Mi
nisteriums. 

b)	 Der obere Wert darf überschritten werden, wenn hierfür ein 
besonderes Bedürfnis besteht, die sächlichen Vorausset
zungen vorhanden sind und nicht durch gesetzliche Vor
schriften anderes bestimmt ist. Die Genehmigung erteilt 
das staatliche Schulamt. 

(4) Die Bestimmungen für die Bildung jahrgangsstufenbezoge
ner Klassen gelten in gleicher Weise für jahrgangsstufenüber
greifende Klassen. 

(5) Bei der Bildung von Klassen mit gemeinsamem Unterricht 
ist gemäß § 19 Abs. 4 der Sonderpädagogik-Verordnung zu 
verfahren. 

5 - Bemessungsgrundlagen 

(1) Die Bemessungsgrundlage ist eine rechnerische Organi
sationsgröße, die bei der LWS-Zumessung für jede Schule eine 
einheitliche Basis für die Gewährung von Anrechnungsstunden 
für Schulleitungen und für Lehrkräfte im Rahmen schulischer 
Verwaltungsaufgaben und für die VZE-Ausstattung der geneh
migten Ganztagsschulen schafft. Sie wird  in Form von LWS 
oder als VZE-Größe berechnet und dargestellt. 

(2) Die Bemessungsgrundlage wird für jede Schule, wenn 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, aus der Zahl der 
durch die staatlichen Schulämter genehmigten Klassen (K), der 
Zahl der Unterrichtsstunden jeder Klasse gemäß der Stun
dentafel (U) und der für jede Schulstufe und -form festgelegten 
Unterrichtsverpflichtung (Pflichtstundenzahl) der Lehrkräf
te (S) ermittelt. Aus diesen Grunddaten wird als Bemessungs
grundlage berechnet 

a)	 die Anzahl der LWS (Bemessungsgrundlage LWS): 

LWS = K x U und 

b)	 die Anzahl der VZE (Bemessungsgrundlage VZE): 

VZE = K x U / S. 

(3) Für jahrgangsstufenübergreifende Klassen in Grundschulen 
gilt die Zahl der Unterrichtsstunden der jeweils höheren Jahr
gangsstufe gemäß Stundentafel. 

(4) Für GOST an Gesamtschulen, Gymnasien und OSZ sowie 
für Einrichtungen des ZBW wird die Bemessungsgrundlage 
aus den Schülerzahlen, der Messzahl (LWS je Schülerin oder 
Schüler gemäß Nummer 8 Abs. 2) und der Pflichtstundenzahl 
der Lehrkräfte ermittelt. 

(5) Für GOST in einem schulischen Verbundsystem gemäß 
§ 103 Abs. 4 Brandenburgisches Schulgesetz wird die Bemes
sungsgrundlage an der Schule ermittelt, der die GOST gemäß 
Errichtungsbeschluss zugehört. 

(6) Die Bemessungsgrundlage für Gesamtschulen und Gym
nasien mit Sekundarstufe I und II ist die Summe der Bemes
sungsgrundlagen aus den Absätzen 2 und 4. 

6 - Unterrichtsorganisation in Grundschulen 

(1) In der Grundschule und Grundschulteilen zusammenge
fasster Schulen beträgt der Frequenzrichtwert für die Klas
senbildung 25. Es gilt die Bandbreite 15 bis 28. 

(2) Bei Einrichtung mehrerer erster Klassen im Bereich einer
Gemeinde oder einer Stadt kann das staatliche Schulamt nach 
Zustimmung durch das für Schule zuständige Ministerium die 
Unterschreitung des Frequenzrichtwertes gemäß Nummer 4 
Abs. 2 genehmigen. Veränderungen bei der Klassenbildung 
sollen nach Möglichkeit nur zu Beginn der Jahrgangsstufen 3 
und 5 erfolgen. 
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(3) An Schulen, in denen die Mindestfrequenz in zwei aufein
anderfolgenden Jahrgängen unterschritten wird, kann das staat
liche Schulamt auf Antrag der Schulleitung die Bildung jahr
gangsstufenübergreifender Klassen zulassen und diese gemäß 
Nummer 1 Abs. 5 ausstatten. 

(4) An genehmigten Kleinen Grundschulen ist die Bildung ei
ner Klasse unterhalb der Mindestfrequenz dann zulässig, wenn 
mit dem im Folgejahr aufzunehmenden oder vorhandenen 
Schülerjahrgang eine jahrgangsstufenübergreifende gebildet 
wird. 

Für diese jahrgangsübergreifenden Klassen werden zusätzlich 

a) in der Jahrgangsmischung 1/2 40 v.H., 

b) in den Jahrgangsmischungen 2/3 und 3/4 30 v.H., 

c) in den Jahrgangsmischungen 4/5 und 5/6 50 v.H. 

der Bemessungsgrundlage gemäß Nummer 5 Abs. 2 und 3 für 
Teilungsunterricht bereitgestellt. 

(5) Das staatliche Schulamt kann auf Antrag von Schulen mit 
einem besonderen pädagogischen Konzept zur Unterrichts
organisation gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 3 der Grundschulverord
nung die Bildung jahrgangsstufenübergreifender Klassen zu
lassen. Diese Klassen können gemäß Nummer 1 Abs. 5 aus
gestattet werden. 

(6) Fördermaßnahmen für Schülerinnen  und Schüler mit Teil
leistungsstörungen sind im Rahmen der zur Verfügung stehen
den Förder- und Teilungsstunden durchzuführen. 

(7) Zusätzlicher Förderunterricht zur Überwindung von Leis
tungsdefiziten in kleinen Schülergruppen kann durch die 
Schulleitung nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden  LWS 
eingerichtet werden. Die Förderstunden sollten vorrangig für 
die Jahrgangsstufen 1 und 2 verwendet werden. 

(8) Klassen können nach Maßgabe der zur Verfügung stehen
den Mittel im Unterricht geteilt werden, wenn der Frequenz
richtwert gemäß Absatz 1 überschritten wird und zwingende 
schulorganisatorische Gründe, insbesondere unzureichende 
Größe der Unterrichtsräume, vorliegen. Unterhalb einer Klas
senfrequenz von 22 werden Klassen nicht geteilt. 

(9) Schulen können nach Maßgabe der zur Verfügung stehen
den LWS zusätzlichen Wahlunterricht einrichten. 

(10) Der Schule werden LWS zur Bildung von nach Fähigkei
ten, Leistungen und Neigungen differenzierten Lerngruppen 
zur Verfügung gestellt. Es sind in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
je Klasse drei bis fünf LWS einzusetzen. 

7 - Unterrichtsorganisation in Schulen der Sekundarstufe I 

(1) In der Sekundarstufe I beträgt der Frequenzrichtwert für die 
Klassenbildung 27. Es gilt die Bandbreite 20 bis 28. Aus räum
lichen Kapazitätsgründen kann das staatliche Schulamt nach 

Zustimmung durch das für Schule zuständige Ministerium die 
Unterschreitung des unteren Wertes der Bandbreite genehmi
gen. Nach Anhörung der Schulkonferenz gemäß § 4 Abs. 2 der 
Sekundarstufe I-Verordnung darf der obere Wert der Bandbrei
te bis zu 30 Schülerinnen und Schülern mit Genehmigung des 
staatlichen Schulamtes überschritten werden. Für die Fortfüh
rung von Klassen gilt die Bandbreite 20 bis 28. Veränderungen 
sollen nach Möglichkeit nur zu Beginn der Jahrgangsstufe 9 
vorgenommen werden. 

(2) Die Schulen erhalten in der Regel für den nach der jeweili
gen Stundentafel tatsächlich zu erteilenden Wahlpflichtunter
richt pro Klasse zusätzliche LWS im Umfang von 50 v.H. der 
Wahlpflichtstunden gemäß Stundentafel. Bei Klassen mit er
heblicher Unterschreitung des Frequenzrichtwertes gemäß Ab
satz 1 ist die Zahl der innerhalb der Jahrgangsstufe zu bilden
den Wahlpflichtkurse auf die Zahl der vorhandenen Klassen zu 
begrenzen. Im neu beginnenden 

Wahlpflichtunterricht der Jahrgangsstufen 7 und 9 gilt 12 als 
Frequenzrichtwert für die Kursbildung. Unterschreitungen sind 
vom staatlichen Schulamt zu genehmigen. 

(3) Für den leistungsdifferenzierten Unterricht an Gesamtschu
len sollen je Klasse eingesetzt werden: 

a) in Jahrgangsstufe 7 vier LWS, 

b) in Jahrgangsstufe 8 sechs LWS, 

c) in Jahrgangsstufe 9 sechs LWS, 

d) in Jahrgangsstufe 10 sieben LWS. 

Bei Klassen mit erheblicher Unterschreitung des Frequenz
richtwertes gemäß Absatz 1 ist die Zahl der innerhalb des Jahr
ganges zu bildenden Fachleistungskurse auf die Zahl der vor
handenen Klassen zu begrenzen. 

(4) Für zeitlich begrenzten Förderunterricht zur Überwindung 
von besonderen Leistungsdefiziten in kleinen Lerngruppen 
kann die Schule zusätzliche LWS einsetzen. Die Gesamtschu
len und auf begründeten Antrag die Realschulen und Gymna
sien können dafür vom staatlichen Schulamt im Rahmen der 
Zuweisung mit zusätzlichen LWS ausgestattet werden. 

(5) Klassen können im Unterricht geteilt werden, wenn der 
Frequenzrichtwert gemäß Absatz 1 überschritten wird, beson
derer pädagogischer Bedarf besteht oder zwingende schul
organisatorische Gründe - insbesondere unzureichende Größe 
der Unterrichtsräume - vorliegen. Wird der obere Wert der 
Bandbreite gemäß Absatz 1 überschritten, soll Teilungsunter
richt ermöglicht werden. Klassen unter 23 Schülerinnen und 
Schülern werden nicht geteilt. Für das Fach LER in den Jahr
gangsstufen 7 und 8 soll bei einer Klassenfrequenz von mehr 
als 25 Schülerinnen und Schülern Teilungsunterricht gewährt 
werden.  

(6) Die Schulen können nach Maßgabe der zur Verfügung ste
henden Mittel zusätzliche LWS für den Wahlunterricht erhal
ten. 
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8 - Unterrichtsorganisation in der gymnasialen Oberstufe 

(1) Die Mindestschülerzahl für die Einrichtung der Jahrgangs
stufe 11 beträgt am letzten Schultag vor den großen Ferien 54 
Schülerinnen und Schüler. Diese Mindestzahl muss nach einer 
Überprüfung der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe erreicht sein. In der Vorbereitungswoche für das 
neue Schuljahr wird die Schülerzahl überprüft und muss dann 
mindestens noch 50 betragen, bevor am ersten Schultag die 
endgültige Klassenbildung erfolgt. Die betroffenen Schülerin
nen und Schüler sowie deren Eltern sind rechtzeitig vor dem 
ersten Schultag über die zu erwartende Entscheidung der Schu
le zu informieren. 

Abweichend von Satz 1 kann eine Schule mit gymnasialer 
Oberstufe auch dann eine Jahrgangsstufe 11 einrichten, wenn 
sie gemeinsam mit einer anderen Schule mit gymnasialer Ober
stufe in der Jahrgangsstufe 11 eine Schülerzahl von mindestens 
60 erreicht. Jede der an der Kooperation beteiligten gymnasia
len Oberstufen muss am 1. August mindestens 25 Schülerinnen 
und Schüler in der Jahrgangsstufe 11 haben. Voraussetzung ist 
ein zwischen den kooperierenden Schulen koordiniertes Kurs
angebot, welches den Schülerinnen und Schülern  beider Schu
len offen steht. Dieses koordinierte Kursangebot ist für die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 fortzuführen. Die Schulen beantra
gen die Genehmigung zur Kooperation über das staatliche 
Schulamt beim für Schule zuständigen Ministerium. 

(2) GOST an Gesamtschulen, Gymnasien und Oberstufenzen-
tren erhalten auf der Grundlage der Schülerzahl in den Jahr
gangsstufen 11 bis 13 eine pauschale Zuweisung, von der der 
gesamte Unterricht, die Vertretungsreserve sowie freiwillige 
Unterrichtsveranstaltungen gemäß der GOSTV abzudecken 
sind. Als Berechnungsgrundlage gilt, dass bei einer Schüler
zahl 

a) bis 180 je Schülerin oder Schüler 1,8 LWS,

b) ab 181 bis 360 je Schülerin oder Schüler weitere


1,75 LWS, 
c) ab 361 je Schülerin oder Schüler weitere 1,65 LWS 

zugewiesen werden. 

(3) Die GOST an Förderschulen werden gemäß Nummer 11 
Abs. 1 ausgestattet. 

(4) Kooperieren Schulen durch Bildung gemeinsamer Kurse in 
der GOST oder werden Lehrkräfte von Schulen eines schu
lischen Verbundsystems gemäß § 103 Abs. 4 Brandenburgi
sches Schulgesetz an einer anderen Schule eingesetzt, kann das 
zuständige staatliche Schulamt im Benehmen mit den Schullei
terinnen oder Schulleitern der beteiligten Schulen die pauscha
len Zuweisungen für die Schulen untereinander ausgleichen. 

9 - Unterrichtsorganisation in Einrichtungen 
des Zweiten Bildungsweges 

(1) Der Frequenzrichtwert an Einrichtungen des ZBW gemäß 
§ 1 der ZBW-Verordnung beträgt zu Beginn des ersten Se
mesters jedes Bildungsganges: 

a)	 20 Studierende in Bildungsgängen zum nachträglichen Er
werb der Fachoberschulreife, 

b)	 25 Studierende im Bildungsgang zum nachträglichen Er
werb der allgemeinen Hochschulreife. 

(2) Die Mindestfrequenz in den Eingangsklassen beträgt: 

a)	 15 Studierende in Bildungsgängen zum nachträglichen Er
werb der Fachoberschulreife, 

b)	 18 Studierende im Bildungsgang zum nachträglichen Er
werb der allgemeinen Hochschulreife. 

(3) Die Bildung oder Fortführung einer Klasse bei Unterschrei
tung der Mindestfrequenz genehmigt abweichend von Num
mer 4 Abs. 3 Buchstabe a) das staatliche Schulamt. 

(4) Für Einrichtungen des ZBW mit Bildungsgängen zum
nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundar
stufe I gilt Nummer 7 Abs. 2 entsprechend. 

(5) Für Einrichtungen des ZBW mit Bildungsgängen zum
nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife gilt 
Nummer 8 Abs. 2. Dabei darf die Ausstattung mit LWS nicht 
den für den entsprechenden Bildungsgang im ersten Bildungs
weg benötigten Personalbedarf unterschreiten. 

10 - Unterrichtsorganisation an Oberstufenzentren 

(1) Im Bildungsgang der Berufsschule zur Vermittlung des 
schulischen Teils einer Berufsausbildung nach dem Berufs
bildungsgesetz oder der Handwerksordnung beträgt der Fre
quenzrichtwert für die Klassenbildung 24 Schülerinnen und 
Schüler. Der obere Wert von 31 und der untere Wert von 
16 Schülerinnen und Schülern bestimmen die mögliche Band
breite bestehender Klassen. In Landesfachklassen kann der un
tere Wert der Bandbreite unterschritten werden. Im berufsbezo
genen Bereich kann Teilungsunterricht vorgesehen werden. 
Der Wahlpflichtbereich kann für Stütz- und Förderunterricht 
genutzt werden. 

(2) In den Bildungsgängen zur Vertiefung der Allgemeinbil
dung und Berufsorientierung oder Berufsvorbereitung beträgt 
der Frequenzrichtwert 15 Schülerinnen und Schüler. Für die 
Fortführung bestehender Klassen gilt die Bandbreite 12 bis 20. 
Es können bis zu zwölf LWS für Teilungsunterricht gewährt 
werden. 

(3) In Klassen für berufsschulpflichtige Jugendliche mit son
derpädagogischem Förderbedarf, die gemäß § 48 des Berufs
bildungsgesetzes oder gemäß § 42 b der Handwerksordnung 
ausgebildet werden, beträgt der Frequenzrichtwert 14. Es gel
ten für die Fortführung bestehender Klassen die folgenden 
Bandbreiten: 

a)	 acht bis 15 Schülerinnen und Schüler je Klasse, die hör
oder sehgeschädigt sind 

c)	 13 bis 15 Schülerinnen oder Schüler je Klasse, die die Voll
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zeitschulpflicht an einer Allgemeinen Förderschule erfüllt 
haben 

(4) Für den Unterricht in Justizvollzugsanstalten ist Num
mer 1.2 des Rundschreibens 42/97 anzuwenden. 

(5) In den Bildungsgängen an der Berufsfachschule zum Er
werb berufsqualifizierender Abschlüsse nach Landesrecht bzw. 
Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung beträgt der Frequenzrichtwert 24, für die 
Fortführung bestehender Klassen gilt die Bandbreite 16 bis 31 
Schülerinnen und Schüler. In den berufsbezogenen Fächern ist 
der Einsatz von bis zu zwölf LWS für Teilungsunterricht erfor
derlich. Der Unterricht im Lernbüro wird von einem 
Lehrkräfteteam, bestehend aus zwei Lehrkräften, erteilt. 

(6) In den Bildungsgängen der Fachoberschule beträgt der Fre
quenzrichtwert 24, für die Fortführung bestehender Klassen 
gilt die Bandbreite 20 bis 31 Schülerinnen und Schüler. Im 
fachrichtungsbezogenen Unterricht können bis zu vier LWS für 
Teilungsunterricht gewährt werden. 

(7) In den Bildungsgängen der Fachschule beträgt der Fre
quenzrichtwert 24, für die Fortführung bestehender Klassen 
gilt die Bandbreite 16 bis 31 Schülerinnen und Schüler. In 
Klassen des Typs Sozialwesen können bis zu zehn und in Klas
sen der Typen Technik und Wirtschaft bis zu sechs LWS für 
Teilungsunterricht eingesetzt werden. 

(8) Teilungs- und Förderunterricht und andere besondere per
sonalwirksame unterrichtliche Maßnahmen nach den vorste
henden Absätzen können nur mit Genehmigung des staatlichen 
Schulamtes durchgeführt werden. 

(9) Für die Einrichtung von Kursen zum Erwerb der Fachhoch
schulreife in der Berufsschule, Berufsfachschule und Fach
schule sowie für die Zertifizierung von Fremdsprachen kann 
das staatliche Schulamt den Oberstufenzentren bis zu 3 LWS 
zuweisen. Bei OSZ-übergreifender Organisation kann das 
staatliche Schulamt im Rahmen der zugewiesenen Stellen da
von abweichen. 

11 - Unterrichtsorganisation in Förderschulen, 
Förderklassen und im gemeinsamen Unterricht 

(1) Allgemeine Förderschulen und Förderschulen für Sprach
auffällige, Erziehungshilfe, Körperbehinderte, Seh- und Hör
geschädigte oder geistig Behinderte sowie Schulen mit Förder
klassen oder mit gemeinsamem Unterricht erhalten LWS pau
schal zugewiesen. Damit ist der gesamte Unterricht gemäß der 
Sonderpädagogik-Verordnung einschließlich des Förder-, Tei
lungs- und Wahlunterrichts auszustatten. Für die pauschale Zu
weisung gelten je Schülerin oder Schüler folgende Messzahlen: 

a)	 für Lernbehinderte und Sprachauffällige 

in den Jahrgangsstufen 1 - 6 bis zu 2,6 LWS

in den Jahrgangsstufen 7 - 10 bis zu 3,0 LWS


b)	 für Körperbehinderte bis zu 4,75 LWS 

c)	 für Verhaltensauffällige, 
Seh- oder Hörgeschädigte bis zu 3 LWS 

d)	 für Blinde, Gehörlose 
oder geistig Behinderte bis zu 7,5 LWS 

(2) An Förderschulen gelten für die Klassenbildung folgende 
Frequenzrichtwerte und Bandbreiten: 

Frequenz- Bandbreiten 
richtwert 
(Schüler) (Schüler) 

a)	 Allgemeine Förderschulen: elf sieben bis 14, 

b)	 Förderschulen für Sprachauf
fällige, Erziehungshilfe, Hör
geschädigte, Körperbehinder
te und Sehgeschädigte: neun sechs bis 12, 

c)	 Förderschulen für 
geistig Behinderte : sechs vier bis acht 

(3) In Förderschulen und entsprechenden Förderklassen, in de-
nen die Mindestfrequenz in zwei aufeinander folgenden Jahr
gangsstufen oder Lernstufen unterschritten wird, kann das 
staatliche Schulamt auf Antrag der Schulleitung die Bildung 
jahrgangsstufenübergreifender Klassen zulassen. Die Schule 
kann entscheiden, die Klassenhöchstfrequenz in Schulen oder 
Klassen nach Satz 1 in pädagogisch begründeten Fällen um bis 
zu drei Schülerinnen und Schüler zu überschreiten. 

12 - In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2002 in 
Kraft. Die Bestimmungen zur Unterrichtsorganisation sind für 
das Schuljahr 2002/03 anzuwenden. Sie treten am 31. Juli 
2003 außer Kraft. 

Potsdam, den 26. März 2002 

Der Minister 
für Bildung, Jugend und Sport 

Steffen Reiche 
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Verwaltungsvorschriften über die Gliederung 
und Aufgaben des regional zuständigen staatlichen 

Schulamtes (Rahmengeschäftsordnung 
Staatliches Schulamt - RGOStSchA) 

Vom 31. März 2002 
Gz.: 25.2 

Auf Grund des § 146  in Verbindung mit den §§ 131, 132 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes vom 12. April 1996 (GVBl. I 
S. 102), von denen § 131 und § 132 durch Artikel 4 des Geset
zes vom 28. Juni 2000 (GVBl. I S. 90) sowie § 131 durch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 1. Juni 2001 (GVBl. I S. 62) geändert 
wurden, bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und Sport: 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

1 – Bezeichnung und Aufgabe 

(1) Die regional zuständigen staatlichen Schulämter führen die

Bezeichnungen

Staatliches Schulamt Perleberg, 

Staatliches Schulamt Eberswalde, 

Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder), 

Staatliches Schulamt Wünsdorf, 

Staatliches Schulamt Cottbus und 

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel. 


(2) Die staatlichen Schulämter tragen im Rahmen der Ausü
bung der Fachaufsicht und Dienstaufsicht über die in ihrem Zu
ständigkeitsbereich liegenden Schulen, insbesondere die Ver
antwortung für die Bereiche Personalentwicklung, pädagogi
sche Schulentwicklung sowie Qualitätsentwicklung und Quali
tätssicherung. 

2 - Leitung, Dienstvorgesetzter, Vorgesetzter 

(1) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
überträgt einer Schulrätin oder einem Schulrat die Leitung des 
staatlichen Schulamtes (Leiterin oder Leiter). Die Leiterin oder 
der Leiter sichert durch geeignete Verfahren, dass das staatli
che Schulamt die Schulen in die Lage versetzt, im Sinne der 
Ziele und Grundsätze der Erziehung und Bildung des Branden
burgischen Schulgesetzes tätig zu werden. Sie oder er fördert 
die Koordination und Kooperation im staatlichen Schulamt. 
Die Leiterin oder der Leiter übernimmt in der Regel keine Auf
gaben gemäß Nummer 4 Abs. 3 bis 6. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter ist Dienstvorgesetzte  oder 
Dienstvorgesetzter der Schulleiterinnen und Schulleiter und 
der verwaltungsfachlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des staatlichen Schulamtes. Die Wahrnehmung von Aufgaben 
der oder des Dienstvorgesetzten der Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen wird auf die Leiterinnen und Leiter übertra
gen, mit Ausnahme der Begründung oder Beendigung des 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses. Die Leiterin oder der Leiter 

ist ferner Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Lehr
kräfte und des sonstigen pädagogischen Personals an den Schu
len, soweit nicht einzelne Aufgaben der Dienstvorgesetzten 
oder des Dienstvorgesetzten durch das für Schule zuständige 
Ministerium auf die Schulleiterinnen und Schulleiter übertra
gen sind. 

(3) Als Leiterin oder Leiter der Behörde ist sie oder er in allen 
verwaltungsfachlichen und organisatorischen Angelegenhei
ten Vorgesetzte oder Vorgesetzter gegenüber allen Bedienste
ten im staatlichen Schulamt. In die schulfachlichen Aufgaben
bereiche der Schulrätinnen und S0chulräte sowie die schul
psychologischen Aufgabenbereiche der Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen darf durch die Leiterin oder den Leiter 
nur eingegriffen werden, wenn gegen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften, Anordnungen der obersten Schulbehörde 
oder Festlegungen der Dienstberatungen verstoßen wird. Das 
für Schule zuständige Ministerium ist über diese Eingriffe zu 
unterrichten. 

3 - Vertretung 

(1) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
bestellt in jedem staatlichen Schulamt eine Schulrätin oder ei
nen Schulrat zur ständigen Vertreterin oder zum ständigen Ver
treter der Leiterin oder des Leiters. Die Vertreterin oder der 
Vertreter ist verantwortlich für die Personalbedarfsplanung des 
schulischen Personals sowie für die Angelegenheiten der 
Schulentwicklungsplanung. 

(2) Das für Schule zuständige Ministerium regelt alle weiteren 
notwendigen schulamtsübergreifenden Vertretungen. 

(3) Alle weiteren Vertretungen werden  im staatlichen Schul
amt geregelt. 

Abschnitt 2 

Dienstbereiche 

4 - Schulfachlicher Dienstbereich 

(1) Das staatliche Schulamt gewährleistet durch die Fachauf
sicht eine rechtmäßige und zweckmäßige Wahrnehmung der 
Aufgaben der Schule und die pflichtgemäße Handhabung des 
Verwaltungsermessens. Fachaufsichtliche Maßnahmen erfol
gen insbesondere aus wichtigen pädagogischen Gründen oder 
dann, wenn gegen Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder 
Anordnungen der Schulbehörden verstoßen wurde. Die Fach
aufsicht ist so auszuüben, dass die pädagogische Freiheit der 
Lehrkräfte und die pädagogische Eigenverantwortung der 
Schule gewahrt werden, wobei insbesondere die Befugnis be
steht, anzuordnen, dass ein Beratungs- oder Fortbildungsange
bot in Anspruch genommen wird. Eine gesetzliche Einschrän
kung der Fachaufsicht ist insbesondere dann  gegeben, wenn 
das Brandenburgische Schulgesetz der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter vorrangig die Befugnis zur Aufsicht oder Beanstan
dung in Angelegenheiten der Lehrkräfte, des Schulpersonals 
und der schulischen Gremien erteilt. 
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(2) Die Schulrätinnen und Schulräte beraten – mit dem Ziel ei-
ner möglichst einvernehmlichen Regelung – eine Geschäfts
verteilung. Auf der Grundlage dieser Beratung legt die Leiterin 
oder der Leiter den Geschäftsverteilungsplan fest und gibt die
sen dem für Schule zuständigen Ministerium zur Kenntnis. Die 
Schulaufsichtsbereiche, Fachaufgaben, Generalien und Koordi
nierungsaufgaben werden für jede Schulrätin und jeden Schul
rat abschließend durch das für Schule zuständige Ministerium 
übertragen. 

(3) Schulaufsichtsbereiche bestimmen die schulfachliche Zu
ständigkeit. In diesen Schulaufsichtsbereichen werden alle 
Fachaufgaben, die diesen Bereichen zugeordnet sind, erledigt. 
Schulaufsichtsbereiche sind: 

a) Grundschulen,

b) weiterführende allgemein bildende Schulen 

c) Zweiter Bildungsweg,

d) Förderschulen,

e) Oberstufenzentren und andere berufliche Schulen und

f) Lehrkräftefort- und Lehrkräfteweiterbildung 


(4) Einzelne Fachaufgaben, die im staatlichen Schulamt schu
laufsichtsbereichsübergreifend einheitlich geregelt werden sol
len, werden einzelnen Schulrätinnen oder Schulräten übertra
gen. 

(5) Koordinierungsaufgaben sind Aufgaben, die im Zuständig
keitsbereich des staatlichen Schulamtes für mehrere Schulrä
tinnen oder Schulräte in einem oder mehreren Schulaufsichts
bereichen anfallen und deren Planung, Vorbereitung und abge
stimmte Durchführung von einer Schulrätin oder einem Schul
rat zu gewährleisten ist. Er oder sie wirkt darauf hin, dass die 
Aufgabenerledigung im Aufsichtsbereich in den grundsätz
lichen Fragen abgestimmt wird. In Abhängigkeit vom Umfang 
der Koordinierungsaufgaben ist eine Zuordnung eines oder 
mehrerer Aufsichtsbereiche bei einem koordinierenden Schul
rat oder einer koordinierenden Schulrätin ebenso möglich wie 
der Einsatz von zwei koordinierenden Schulrätinnen oder zwei 
koordinierenden Schulräten in einem großen Aufsichtsbereich 
bei entsprechend klarer Schneidung der Zuständigkeitsberei
che. 

(6) Generalien sind Aufgaben, die gemäß § 131 Absatz 3 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes wahrgenommen werden. 

(7) Die Schulrätinnen und Schulräte nehmen im Rahmen der
Gesamtverantwortung des staatlichen Schulamtes ihre Aufga
ben selbständig wahr. Soweit durch die Wahrnehmung von 
Koordinierungsaufgaben gemäß Absatz 5 die Zuständigkeit an
derer Schulrätinnen und Schulräte betroffen ist, stellt die koor
dinierende Schulrätin oder der koordinierende Schulrat das 
Einvernehmen der Betroffenen her. Wird innerhalb eines Koor
dinierungsbereiches Einvernehmen nicht hergestellt, wird in 
der Dienstberatung der Schulrätinnen und Schulräte des staat
lichen Schulamtes auf der Basis eines Vorschlages der koordi
nierenden Schulrätin oder des koordinierenden Schulrates eine 
Festlegung getroffen. 

(8) Die schulpsychologische Beratung von Schulen, Schülerin
nen und Schülern, Eltern und Lehrkräften wird durch die 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen wahrgenommen. 
Diese beraten und unterstützen die Schulrätinnen und Schulrä
te in Angelegenheiten mit schulpsychologischem Bezug. Die 
Aufgabenwahrnehmung der Schulpsychologinnen und Schul
psychologen wird in Verwaltungsvorschriften über die schul
psychologische Beratung geregelt. 

(9) Die Rechtsstelle unterstützt die Leitung, die Schulrätinnen
und Schulräte sowie die Personal- und Verwaltungsleiterinnen 
und Personal- und Verwaltungsleiter des staatlichen Schulam
tes. 

(10) Das staatliche Schulamt sorgt durch Ausübung  der 
Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Ämter 
und Schulverbände als Schulträger  für eine im Einklang mit 
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften stehende Verwaltung 
der Schulangelegenheiten. 

5 - Verwaltungsfachlicher Dienstbereich 

(1) Der verwaltungsfachliche Dienstbereich bearbeitet insbe
sondere alle Vorgänge bei der Organisation und Verwaltung des 
staatlichen Schulamtes sowie alle Verwaltungsaufgaben, die 
zur Sicherung und Unterstützung des schulfachlichen Dienst
bereiches erforderlich sind. 

(2) Der verwaltungsfachliche Dienstbereich gliedert sich in 

a) die Personalstelle,

b) die Bewirtschaftung der Lehrerstellen,

c) den Haushaltsbereich,

d) die inneren Dienste,

e) den Bereich Informationsmanagement und Datenverarbei


tung (ID-Stelle), 
f) die schulaufsichtliche Sachbearbeitung, 
g) die Sachbearbeitung der Rechtsstelle und 
h) die Sachbearbeitung der Generalien. 

(3) Der verwaltungsfachliche Dienstbereich wird durch die 
Personal- und Verwaltungsleiterin oder den Personal- und Ver
waltungsleiter geführt. 

(4) Das verwaltungsfachliche Personal erledigt die ihm nach 
dem Geschäftsverteilungsplan zugewiesenen Aufgaben im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften selbständig. Das  schul
fachliche Personal kann im Rahmen seiner Zuständigkeiten 
den verwaltungsfachlichen Bediensteten  Anordnungen ertei
len. 

6 - Zusammenarbeit im staatlichen Schulamt 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben des staatlichen Schulamtes ar
beiten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eng zusammen. 
Sie unterrichten sich gegenseitig und rechtzeitig über alle An
gelegenheiten von Bedeutung. 

(2) Schulfachliche Angelegenheiten, die für den gesamten Be
reich des staatlichen Schulamtes einheitlich geregelt werden 
sollen, werden in der Dienstberatung der Schulrätinnen und 
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Schulräte erörtert und festgelegt. Die Leiterin oder der Leiter 
leitet die Dienstberatung. Festlegungen werden mit der Mehr
heit der Stimmen der Schulrätinnen und Schulräte getroffen, 
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Leiterin 
oder des Leiters. Werden von einer Schulrätin oder einem 
Schulrat Einwände gegen die Zweckmäßigkeit  einer Festle
gung geltend gemacht, kann sie oder er eine Entscheidung des 
für Schule zuständigen Ministeriums einholen. Festlegungen 
dürfen nicht in unzulässiger Weise in die Aufgaben der Schul
rätinnen und Schulräte eingreifen. 

(3) Zur Abstimmung der Aufgaben  gemäß Nummer 4 Abs. 5 
können einzelne Konferenzen gebildet werden. Diese werden 
von der jeweils koordinierenden Schulrätin oder dem koordi
nierenden Schulrat geleitet. 

(4) Zu der Dienstberatung und den Konferenzen können weite
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des staatlichen Schulamtes 
und andere Personen beratend hinzugezogen werden. Es wer
den Ergebnisprotokolle angefertigt, die für die  Aufgabenerfül
lung im staatlichen Schulamt verwendet werden und zur Infor
mation an das für Schule zuständige Ministerium gegeben 
werden. Die  Themen der Tagesordnung können über die Leite
rin oder den Leiter, bei Konferenzen über die koordinierende 
Schulrätin oder den koordinierenden Schulrat, angemeldet 
werden. Anträge zu Festlegungen müssen schriftlich vorliegen. 
Festlegungen werden durch Abstimmungen getroffen. 

7 - Beratungs- und Unterstützungssystem 

(1) Das staatliche Schulamt wird bei den Aufgaben der Schu
laufsicht und Schulberatung durch Lehrkräfte fachlich unter
stützt, die im Rahmen des Beratungs- und Unterstützungssys
tems durch das staatliche Schulamt hinzugezogen werden. An
stelle einer Unterstützung durch Lehrkräfte kann das staatliche 
Schulamt im Rahmen der vorhandenen Personalmittel geeigne
te Personen beauftragen. 

(2) Die Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen 
unterstützen das staatliche Schulamt bei der Wahrnehmung ih
rer Aufgaben und stimmen sich bei ihrer Arbeit mit den Bera
tungs- und Unterstützungssystemen ab. 

Abschnitt 3 

Ergänzende Bestimmungen 

8 - Zeichnungsbefugnis 

(1) Die Leiterin oder der Leiter vertritt das staatliche Schulamt 
nach außen. 

(2) Personalangelegenheiten des verwaltungsfachlichen Perso
nals, der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen und der 
Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte sowie des sonsti
gen pädagogischen Personals der Schulen (pädagogisches Per
sonal), der Schriftwechsel mit dem Personalrat sowie Geschäft
sanweisungen werden von der Leiterin oder dem Leiter 
Schluss gezeichnet. In Personalangelegenheiten des pädagogi

schen Personals kann die Schlusszeichnungsbefugnis durch 
Geschäftsanweisung auf die verwaltungsfachlichen Bedienste
ten nur übertragen werden, soweit Regelungen des für Schule 
zuständigen Ministeriums, insbesondere Verwaltungsvorschrif
ten und Rundschreiben, eine eindeutige Handlungsweise vor
geben. 

(3) Die Schulrätinnen und Schulräte sowie die Schulpsycholo
ginnen und Schulpsychologen zeichnen alle Entwürfe ihres 
Aufgabenbereiches ab, die der Leitung des staatlichen Schul
amtes zur Schlusszeichnung vorgelegt werden. Das schulfach
liche Personal unterzeichnet alle Schriftstücke seines  Aufga
benbereiches, sofern die Schlusszeichnung nicht der Leitung 
des staatlichen Schulamtes vorbehalten ist. 

(4) Dem verwaltungsfachlichen Personal obliegt die Schluss
zeichnung, soweit sie durch Geschäftsanweisung hierzu er
mächtigt sind. 

(5) Alle Zeichnungsberechtigten unterzeichnen mit dem Funk
tionszusatz. 

9 - Unterlagenordnung 

Die Behandlung der Unterlagen erfolgt nach der Unterlagen
ordnung gemäß der Anlage. 

10 - Zuständigkeiten in Rechtsangelegenheiten 

(1) Das staatliche Schulamt vertritt das Land Brandenburg im 
Rahmen seiner sachlichen, dienstlichen und örtlichen Zustän
digkeit in allen Rechtsangelegenheiten einschließlich der Ent
scheidungen in Widerspruchsverfahren selbst.  

(2) Die Rechtsstelle vertritt das staatliche Schulamt in allen 
Rechtsangelegenheiten einschließlich der Prozessvertretung 
vor den Gerichten. Die Aufgaben des behördlichen Daten
schutzbeauftragten gemäß § 7a BbgDSG sollen ebenfalls von 
der Leiterin oder dem Leiter der Rechtsstelle wahrgenommen 
werden. 

(3) Das staatliche Schulamt unterrichtet das für Schule zustän
dige Ministerium über alle gerichtlichen Streitverfahren von 
landesweiter und grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere in 
der Rechtsmittelinstanz. 

(4) Die Zuständigkeit des für Schule zuständigen Ministeriums 
in beamtenrechtlichen Widerspruchs- und Streitverfahren, so
weit nicht übertragen, bleibt unberührt. 

11 - Zusammenarbeit mit den Schulträgern 

(1) Das staatliche Schulamt unterrichtet die Landrätinnen und 
Landräte, die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister 
sowie die kreisangehörigen Schulträger ihres Zuständigkeits
bereiches über wichtige Angelegenheiten, Planungen und Maß
nahmen im Schulwesen und über besondere Ereignisse in den 
Schulen seines Bereiches. 
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(2) Das staatliche Schulamt arbeitet mit den Schulträgern und 
den Trägern der Schülerbeförderung zusammen. Zu Schulent
wicklungsplänen sowie zu Beschlüssen  über Errichtung, Än
derung und Auflösung von Schulen nimmt das staatliche 
Schulamt Stellung. Das staatliche Schulamt soll zur Vorberei
tung von Beschlüssen  beratend tätig werden. 

12 - Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Auskünfte an Presse, Rundfunk und Fernsehen erteilt 
grundsätzlich die  Leiterin oder der Leiter. In schulfachlichen 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches können die Schulrä
tinnen und Schulräte die Öffentlichkeit unterrichten. Der Lei
tung des staatlichen Schulamtes ist von der erteilten Auskunft 
Kenntnis zu geben. Für die Generalien werden gesonderte Ein
zelregelungen getroffen. Andere Bedienstete dürfen die Öffent
lichkeit nur mit Einwilligung der Leitung des staatlichen 
Schulamtes über Vorgänge aus ihrem Zuständigkeitsbereich 
unterrichten. Der Leitung des staatlichen Schulamtes ist von 
der erteilten Auskunft Kenntnis zu geben. In Angelegenheiten, 
die in die Zuständigkeit des für Schule zuständigen Ministeri
ums fallen, sind Auskünfte an die Medien nur nach Absprache 
mit diesem zu geben. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter ist in der Öffentlichkeitsarbeit 
von den  Bediensteten des staatlichen Schulamtes zu unterstüt
zen. Maßnahmen und wichtige Vorgänge, die voraussichtlich 
öffentliches Interesse finden, sind der Leiterin oder dem Leiter 
rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen. 

Abschnitt 4 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

13 - Übergangsvorschriften 

Lehrkräfte, die vor dem In-Kraft-Treten dieser Verwaltungs
vorschriften als Moderatorinnen oder Moderatoren für die 
Schulleitungsfortbildung berufen worden sind, bleiben bis zum 
31. Juli 2004 auf der Grundlage der bisherigen Vorschriften tä
tig, es sei denn, die Berufung wird vorher zurückgenommen. 
Das gleiche gilt für Lehrkräfte, die als Moderatorinnen oder 
Moderatoren für die beruflichen Schulen berufen worden sind, 
bis zum 31. Juli 2003. 

14 - In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Verwaltungsvorschriften treten mit Wirkung vom 1. 
Januar 2002 in Kraft und am 31. Dezember 2007 außer Kraft. 
Abweichend von Satz 1 tritt Nummer 7 erst am 1. August 2002 
in Kraft. 

(2) Gleichzeitig mit dem In-Kraft-Treten dieser Verwaltungs
vorschriften treten die Verwaltungsvorschriften Geschäftsord-
nung-Schulamt vom 21. Dezember 1993 (ABl. MBJS 1994 
S. 122), zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschriften 
vom 24. Juni 1999 (ABl. MBJS S. 294), außer Kraft. Am 
31. Juli 2002 treten 

a)	 die Verwaltungsvorschriften über Moderatorinnen und Mo
deratoren an Schulen in öffentlicher Trägerschaft im Land 
Brandenburg (VV-Moderatoren) vom 22. Mai 1997 (ABl. 
MBJS S. 349), geändert durch die Ersten Verwaltungsvor
schriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften über 
Moderatorinnen und Moderatoren an Schulen in öffent
licher Trägerschaft im Land Brandenburg vom 10. März 
1998 (ABl. MBJS S. 152), 

b)	 die Verwaltungsvorschriften über Koordinatorinnen und 
Koordinatoren an Schulen in öffentlicher Trägerschaft im 
Land Brandenburg (VV-Koordinatoren) vom 8. Januar 
1995 (ABl. MBJS S. 179), geändert durch die Ersten Ver
waltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvor
schriften über Koordinatorinnen und Koordinatoren an 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft im Land Brandenburg 
vom 2. Dezember 1998 (ABl. MBJS 1999 S. 162). 

außer Kraft. 

Potsdam, den 31. März 2002 

Der Minister 
für Bildung, Jugend und Sport 

Steffen Reiche 

Anlage  

Unterlagenordnung 
für den Bereich des staatlichen Schulamtes 
(gem. Nr. 9 Rahmengeschäftsordnung 
Staatliches Schulamt) 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Allgemeines 

1.1 Begriffsbestimmung 

1.2 Zuständigkeiten 

2. Aufbewahrung, Aussonderung, Übergabe,  Vernichtung 

2.1 Aufbewahrung 

2.2 Aussonderung 

2.3 Übergabe 

2.4 Vernichtung 

3. Besondere Bestimmungen 

3.1 Unterlagen vor 1991 

4. Schlussbestimmungen 
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1. Allgemeines 

1.1 Begriffsbestimmung 

Unterlagen der staatlichen Schulämter sind insbesondere Ak
ten, Urkunden, Handschriften und andere Schriftstücke, Da
teien, amtliche Druckschriften, Pläne, Karten, Siegel, Bild-, 
Film-, Tondokumente, maschinenlesbare sowie sonstige Infor
mationsträger einschließlich der zu ihrer Auswertung, Siche
rung und Nutzung erforderlichen Hilfsmittel und Programme, 
die im Zusammenhang mit den Aufgaben der staatlichen 
Schulämter entstehen und gemäß Aktenplan (Anhang 1) 
aufzubewahren sind. 

Zu beachten sind die besonderen Aufbewahrungsfristen für die 
in der VV Schulakten  (ABl. MBJS Nr. 16, S. 884 ff.) aufgeführ
ten Unterlagen sowie für Personalakten gemäß §§ 57 – 64 LBG. 

1.2 Zuständigkeiten 

Das staatliche Schulamt ist für die Aufbewahrung der bei ihm 
entstandenen und bei ihm deponierten Unterlagen (Zeugnisse 
der Schulen) bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen, für die 
Aussonderung und Anbietung an das zuständige Archiv und 
Übergabe des Archivguts sowie Vernichtung  der Unterlagen 
ohne Archivwürdigkeit zuständig. 

Für die Feststellung und Übernahme des Archivgutes des staat
lichen Schulamtes ist das Brandenburgische Landeshaupt
archiv zuständig 

Das für Schule zuständige Ministerium regelt in einer gesonder
ten Vereinbarung mit dem Brandenburgischen Landeshauptar
chiv, welche Unterlagen der staatlichen Schulämter nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist von der Anbietungspflicht an das Bran
denburgische Landeshauptarchiv ausgenommen sind. 

2. Aufbewahrung, Aussonderung, Übergabe, Vernichtung 

2.1 Aufbewahrung 

Aufbewahrungsort für die Unterlagen  ist das jeweilige staatli
che Schulamt. Die Aufbewahrungsfristen bestimmen sich nach 
den im Aktenplan genannten Fristen. Die Aufbewahrungsfrist 
beginnt im Jahr nach der Schließung der jeweiligen Akte. 

2.2 Aussonderung 

Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, sind dem 
Brandenburgischen Landeshauptarchiv zur Aussonderung an
zubieten, sofern diese nicht von der Anbietungspflicht ausge
nommen sind. 

Für maschinenlesbare Datenbestände sind vom staatlichen 
Schulamt und dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv Art, 
Umfang und Form der anzubietenden Daten vorab festzulegen. 

Das staatliche Schulamt übergibt dem Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv ein Aussonderungsverzeichnis (Anhang 2) 
in zwei Ausfertigungen. Ein Exemplar mit der Kennzeichnung 
der archivwürdigen Unterlagen und der Entscheidung über de
ren Übernahme erhält das staatliche Schulamt zurück. Wurden 
keine archivwürdigen Unterlagen festgestellt oder innerhalb 
eines halben Jahres nach der Anbietung keine Entscheidung 
über die Archivwürdigkeit durch das BLHA getroffen, können 
die Unterlagen durch das staatliche Schulamt vernichtet wer
den. 

2.3 Übergabe 

Das staatliche Schulamt übergibt die archivwürdigen Unterla
gen dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv mit einem Ab
lieferungsverzeichnis (Anhang 3)  in zwei Ausfertigungen. Ein 
Exemplar mit der Übernahmebestätigung wird dem abgeben
den staatlichen Schulamt zurückgegeben. 

2.4 Vernichtung 

Unterlagen, welche durch Vereinbarung mit dem BLHA von 
der Anbietung ausgenommen sind sowie Unterlagen, die nach 
Entscheidung des BLHA keine Archivwürdigkeit zukommt, 
können in eigenen Aktenvernichtungsanlagen vernichtet wer
den. 

Die Vernichtung der Unterlagen  ist durch zwei Personen, die 
im staatlichen Schulamt tätig sind, zu überwachen. Über die 
Vernichtung ist ein Protokoll (Anhang 4)  mit der Auflistung 
des zu vernichtenden Schriftgutes anzufertigen. Dieses Proto
koll ist von den beaufsichtigenden Personen zu unterzeichnen 
und im Original bei der die Unterlagen vernichtenden Stelle 
aufzubewahren. 

3. Besondere Bestimmungen 

3.1 Unterlagen  vor 1991 

Unterlagen der Schulämter, die vor dem 14. 6. 1991 (vor In-
Kraft-Treten des Ersten Schulreformgesetzes für das Land 
Brandenburg) entstanden sind, sind dem zuständigen Kommu
nalarchiv anzubieten. 

4. Schlußbestimmungen 

Diese Unterlagenordnung tritt am 31. März 2002 in Kraft. 
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